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Kritische Überlegungen ZUT Diskussion über Autorität und Freiheit in der Kirche

An den Antfang der nachfolgenden Ausführungen möchte ıch die Schilderung eınes
Erlebnisses SETZEN, das ıch ım Jahr 949 hatte also viele Jahre VOrTr dem Konzzil. Am
Karfreitagmorgen Wrlr ıch nach Notre Dame in Parıs CganNsCNH, dort, in der Kathe-
drale des Kardinals Suhard, die Karliturgie mitzuerleben. Angesichts der allbekannten
Großzügigkeit; mit der der Kardinal seinen Arbeiterpriestern die Erlaubnis
Formen der Gottesdienstgestaltung zugestanden hatte, durfte iıch erwarten, daß auch
tür den Vollzug der Liturgıie in seiner Kathedrale einen Ausweg Aaus der trostlosen Ver-
fahrenheit der alten Karfreitagsliturgie gefunden hätte.

ber iıch wurde schmerzlich enttäuscht. Von einer tätıgen Mittfeier des Kirchenvolks
bei der Liıturgie WAar schlechterdings nıchts sehen. Dıie Gottesdienstfeier wurde hinter
dem geschlossenen und MI1It violetten Tüchern verhüllten Lettner gehalten. Von dem
SaAaNZCH liturgischen Geschehen ekamen die anwesenden Gläubigen nıchts sehen als
NUr die wiınzıge Prozession, dıe Ende der Feijer das Allerheiligste VO  - einem Se1-
tenaltar 1ın den Priesterchor Lrug Für einen kurzen Augenblick wurde der Lettner gC-
öffnet, sıch gleich wieder schließen. Zum geistlichen „Zeıitvertreib“ ich ylaube,
das Wort 1St hier nıcht art wurde den Gläubigen die ebenso berühmte wıe unechte
Reliquie der Dornenkrone Jesu zZzu Kuß dargereicht, die der heilıge König Ludwig
VO  ; eiınem seiner Kreuzzüge mitgebracht haben soll Natürlich tehlte be1 dieser ere-
mon1e nıcht der Küster, der gleich hinter dem Priester miıt der Reliquienmonstranz
einherging und die tällıgen Spendengroschen kollektierte.

Das Groteske und weni1gstens für heutiges Verständnıis völlig Unzumutbare
der Sıtuation oftenbarte mehr als 11UTLr dıe damalige Abtrennung VO  - Priesterschaft und
Kultgemeinde 1m Bereich der Liturgie. Es legte ebenso die nachgerade unerträglıch SC-
wordene Trennung VO  - Hierarchie und Kirchenvol ganz allgemein often. Damıt sind
WIr schon einigermaßen bej uNnserem Thema Denn dıe Frage nach Autorität, Freiheit
und Demokratie 1n der Kıiırche steht miıtten 1m Problemkreis VO  } Hierarchie und Kır-
chenvolk.

Wır leben 1n einer Zeıt, 1n der schon die Worte „Autorität“ und „Gehorsam“ bei den
meisten allergische Reaktionen auslösen. Diese Dınge Sagt INan heute Passecnh 1Ur

1n ine Welt der Unfreiheit und Unmündigkeıt, 1n der iıne privilegierte Schicht
herrschte und MI1t einem großen Aufwand Von ruck und Gewalt die „Untergebenen“
kommandıerte. Damals glaubte INa  - das VO  >3 Gott gefügte Verhältnis von ben
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und Unten, von Herren und Knechten, VO  3 Betehlenden und Gehorchenden. Damals
die Köniıge „Herrscher VO  - Gottes Gnaden“. Dıie N: Lebensweisheit ieß sıch

damals in die beiden Sätze zusammentassen: Die Oberen sollen gut befehlen und die
Untergebenen gut gehorchen dann äuft alles nach Wunsch 1e Inıtiative und Spon-
taneıtät War den Befehlenden vorbehalten, weiıl s1e VO  ; der She ihres AÄAmts herab
allein dıe hinreichende Einsicht und Übersicht haben: den Untertanen dagegen kam
CD Z sıch leiten lassen. Siıcherlich wufßrte INn  ; sehr wohl, da{fß die Herrschenden nıcht
für sıch elber, sondern für das Gemeinwohl da und daß einer 1Ur 1n dem Ma{iß
eın Köniıg WAar, als nıcht sıch, sondern dem Wohl aller diente. Man wufte also
sehr ohl den Unterschied zwischen König un Tyrann. ber das änderte nıchts

der Weıisung, dafß die Untergebenen 1Ur durch den Blick autft den Herrscher CI-
kennen hatten, W as dem Gemeinwohl dient. ıne unmiıttelbare Einsicht 1n das „bonum
commune“ und das echt einem mıtverantwortlichen Handeln War ihnen verwehrt.
Gehorsam das WAar die Bürgerpflicht! Jeder Versuch, die Stimme der Untertanen
anders als 1n Oorm demütiger Bıiıttschriften und unterwürfiger Petitionen geltend
machen, valt als „Insubordination“ oder Sar als Rebellion. Das WAar 1in sehr vergrö-
berter Kurzfassung das Leitbild des sozi1alpolitischen Denkens der Vergangenheit, das
aber ZU mindesten als Schreckgespenst noch heute 1n vielen Köpfen spukt

Krise der Autorität?

AIl das wurde 1m Autfbruch des demokratischen Lebensgefühls weggefegt. Der Weg
1in dıe Freiheit 1St hart geWESCH und die Opfter, die bringen N, nıcht
leicht. Keın Wunder, WEeNN INan heute schon autf dıe Worte „Autorität“ und „Gehor-
sam  « empfindlich reagılert. Und 11a „Autorität“ noch oder: wıeder gelten
läßt, versteht INan darunter völlig anderes und ues?: Nıcht mehr iıne Betehls-
un Weıisungsvollmacht eines „Höher-Gestellten“, sondern die us der „Einfühlung“
in die Sıtuation der anderen entspringende raft rANNE wırksamen Überredung, die an

Partnerschaft zwiıschen Gleichberechtigten gebunden 1St un keinerlei Untertanenbezie-
hung und Gehorsamsverhältnis schaff}

iıne Zeitlang mochte den Anschein haben, als ob diese antı-autoritäre Stimmung
wen1gstens VOT den Mauern der katholischen Kırche haltmachen würde. Schliefßlich
mußte jeder Gläubige wIissen, dafß der Kirche VO  3 ihrem rsprung her bestimmte Ver-
fassungsstrukturen eingestiftet sınd, ohne die s1e eintach nıcht seın kann. Diese Zuver-

Zum Begriff der „Autorität“ vgl Ellwein, 1n : vang. Kirchenlexikon 275 f‚ Fessard,
Autorite 6L Bien Commun, 11 ! Science Religieuse (1943) 170—-208; Hartmann, Funktionale Autorität
(Stuttgart V Hıldebrand, Der Wandel der Autorität 1n der Gegenwart, 1n Ges Vorträge
(Münster J. Noubel, ın Catholicisme IY Strohal, Autorität iıhr Wesen und re
Funktion 1m Leben der Gemeinschaft (Freiburg 1955)% 'odd (Hrsg.), Probleme der Autor  Ö
(Düsseldorf
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sıcht WAar berechtigter, als seit langem, Zzu mıindesten se1It der Gregoriani-
schen Reform 1m Jahrhundert, die Kirche auch VO  - den Theologen primär als
Rechtsgefüge nach dem Modell einer „vollkommenen Gesellschaft“ gesehen wurde, 1n
welchem ine perfekte Abgrenzung der Zuständigkeitsbereiche für ein ungestöÖrtes
Funktionieren des gaNnzCh Organısmus Wenn WIr ehrlich sınd, mussen WIr
gestehen, daß dieses Zutrauen Zur Amtskirche un die Anerkennung ihrer Autorität
1mM Bereich VO  3 Lehre, ult und Kirchenzucht bis ZU Beginn des Zweıten Vatikani-
schen Konzils 1mM wesentlichen ungebrochen WAar. Das lag nıcht zuletzt daran, daß der
Kirche 1n den Pıuspäpsten bzw. in den Päpsten des und Jahrhunderts Männer
geschenkt d  1N, die MIit der Integrität ihres Lebenswandels die überzeugende Darstel-
lung echter Herrschermacht verbanden. Da S1e iıhren Dienst inmıtten einer VO  m den
Schlagworten des Liberalismus Welt eisten hatten, Wr 1Ur begreiflich,
daß s1ie 1n ihren Verlautbarungen das Autoritätselement ausdrücklich nach VOTIN

stellten
Seither haben sıch dıe Dınge fundamental geändert. Wer darüber 1mM Zweitel sein

ollte, braucht 1Ur das Gutachten lesen, das dem Holländischen Pastoralkonzil VOTI-

gelegt wurde und das den Tıtel tragt: „Autoritätsauffassungen und Autoritätserlebnis“.
Dort heißt „Das heute deutlich spürende Unbehagen der Autoritäts-
handhabung 1n der Kırche 1St 1Ur erklärlich, weıl die Kırche VO Wesen her Personen-
gemeinschaft ISt. Der Mensch VO heute empfindet schon 1im Bereich der bürgerlichen
Gesellschaft jedes autorıtire Regıme als unmoralıisch. In der Kırche stellt iıne
Anomalie dar Der Autorıitätsträger darf nıcht einmal den Anschein erwecken, als wolle

den anderen aufzwingen. Das Gebot der Stunde heißt daher Die Autorität
mu{ sıch öfftnen und sıch der Diıskussion stellen. Recht gehandhabte kirchliche Autorität
bedarf keiner Rechtfertigung, S1e kommt AZUS dem Wort, das InNnan selbst glaubt, und
führt der Tat, die durch ihren Wert für sich selber SPricht:“ Wer meınen ollte, der-
artıge Feststellungen seılen auf dıe besondere Sıtuation 1n Holland beschränken,
braucht sıch NUr die orgänge auf dem etzten Deutschen Katholikentag in Essen

erinnern, über die eın angesehener katholischer Publizist unlängst dıe (freilich 1n
Frageform gefaßte) Überschrift SELZTE: „Ausverkauf der Autorität?“ 5 darf einen
Satz AUusSs dem Artikel zıtleren: „Seıt dem Deutschen Katholikentag haben alle, die

angeht, eigenen Leib erfahren, 1n welcher Breıte und Tiefe die Krise der kirch-
lıchen Autorität autbricht. glich das Geschehen eiınem Ausverkauf der Autorität

Schleuderpreisen.“
Mıtten 1n einer aufgeregten Sıtuation haben diese Ausführungen eine doppelte

Aufgabe: FEinerseits haben WITF, nıcht dem ruck der Schlagworte und dem 50g der

Vgl Menard, Kirche gestern un! mMOTrgenN (Frankfurt 13-—-66.
Dazu Congar, L’ecclesiologie de la Revolution Francaise Concile du atıcan SOUS le sıgne

de V’aftfirmation de l’autorite, 1n : L’Ecclesiologie 1Xe siecle (Parıs 77l
Vgl diese Zschr. 181 (1968) 190

Miıchael, 1n : Anzeıger für dıe kath Geistlichkeit (1968) 486
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unreflektierten Tagesmeinungen erliegen, die Frage nach der Exıistenz, der Eigenart
un! den mannigfachen Aspekten der kirchlichen Autorität stellen. Hıer wıe auch
in anderen Bereichen VO  3 Kirche und Theologie mussen WIr AaUuSs der gefährlichen Faszı-
natıon des ständıg gebrauchten Leitgedankens heraus: Was dem „modernen Menschen“
nıcht zumutbar ISt, 1St auch nıcht wahr. SO sehr die Kırche gehalten 1St, ihr Selbstver-
ständnıs und ıhre Lehrentscheide ımmer wıeder überprüfen und Mi1t den Er-
kenntnıssen jeder Generatıion kritisch konfrontieren, falsch ware CS, Wenn S1e dabei
nıchts als die „Modernität“ un dıe modische Attraktivität Zu Ma(f(ßstab nähme. der
wollen WIr 1m Ernst behaupten, da{ß der unbestreitbare Kern der Botschaft Jesu, das
Kommen Gottes 1n dıe Niedrigkeit unseres Fleisches und die Erlösung der Welt durch
das Kreuz, iırgendeiner eıit „modern“ oder „publikumswirksam“ war”?

Auf der anderen Seite haben WIr angesichts der offenkundigen Überforderung des
Autoritätsprinz1ps 1n der Vergangenheit nach den renzen bzw. nach der Begrenzung
der 1in der Kirche ausgeübten Autorität fragen. Ma{fßstab un Kriterium bei dieser
kritischen Sıchtung MU: dabei ersier Stelle die gewissenhafte Aufhellung der Eıgen-
struktur kirchlicher Autorität se1n, die sıch 1Ur MIt gyrößter Vorsicht MmMi1t den Formen
gesellschaftlicher Autorität 1m bürgerlichen Bereich vergleichen aßt Um gleich hier
mi1it allem Nachdruck SapgcNn; SO sehr ıch überzeugt bin, da{fß der Stil der Autoritäts-
ausübung 1in der Kirche radikal gewandelt werden mu{ un da{fß zahllose Forderungen,
die heute 1m Blick aut dıe Humanısierung der Beziehung zwischen Hierarchie und
Kirchenvolk erhoben werden, Recht bestehen, halte iıch ur talsch un gefähr-
lıch, WEeNnN INan die notwendigen Schritte und Maßnahmen voreilig und kurzschlüssig

das Vorzeichen der Demokratisierung der Kirche stellt. Denn das heißt nıchts
anderes, als wıederum wesenstremde Vorstellungsgebilde und Leitmodelle ın die Kirche
eintragen und die der Kirche wesenseigenen Möglichkeiten und Gesetze im Zusam-
menspiel der verschiedenen Gegebenheiten (Hierarchie, Charisma, Kirchenvolk) nıcht
genügend Z Tragen bringen. Was damıiıt 1mM einzelnen gemeınt lst, wırd bald eutlich
werden.

Exıstenz und Sınn innerkirchlicher Autorität

Es 1St eın of+ besprochenes Faktum‚ daß 1n der abendländischen Kirche die ersten

ekklesiologischen Traktate VO  - Kirchenrechtlern geschrieben wurden Sıe andeln alle
Von der „Vollmacht“ und der „Gewalt“ (potestas) der Kirche, des Papstes, der Kon-
zılien. Da s1e alle 1mM Dıiıenst einer ganz bestimmten innerkirchlichen Gruppe entstanden

die einen für den apst den Kaıiser, dıe anderen für die kaiserliche Oberhoheit
die päpstliche Vorherrschaft ust. griffen die Autoren auf die philosophischen

Vorstellungen VO  - Gesellschaft und gesells&gfllid1er Autorität zurück, damıt die

ß  ß Menard (Kırche, 26) gibt eın Verzeichnis der frühesten „Kirchentraktate“, das diesen atz erhärtet
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eigene Position verteidigen Natürlich versaumte INall nıicht, seine Darlegungen
mM1t Bibelzitaten garnıeren. ber VO  = einer Erarbeitung der biblischen Themen kann
keine ede sein. Sonst hätte INan rasch merken mussen, daß die Lehre Jesu und des
Neuen Testaments über die kirchliche Autorität sıch keineswegs nahtlos mMit den Rechts-
und Autoritätsvorstellungen der Juristen und Rechtsphilosophen decken Das 111
aber nıcht besagen, daß 1n der apostolischen Kırche keinerlei Differenzierung und
Unterscheidung zwischen Vollmachtsträgern und der ihnen zugeordneten Gemeinde
gegeben hätte, und ZWAar als Vorgegebenheiten, die nıcht eın menschlicher Iniıtiative
ent:  ten (was nıcht ausschließt, daß S1ie auch den soziologischen Tendenzen ENTSPra-
chen) Freılıch, das ıberale Kiırchenverständnis dominıierte, wonach Kirche etzrtlich
nıchts anderes 1st als der freie Zusammenschluß gleichberechtigter Individuen und die
Universalkirche nochmals der. freie Zusammenschluß der Ortskirchen konnte vVon

einer iınnerkirchlichen Strukturierung kraft göttlichen Rechts keine ede se1in.
ber dieses iberale Kıiırchenbild der Jahrhundertwende 1St längst überholt. Auch die

wen1g spater VO  3 Sohm vertiretene Auffassung, dafß die Kirche des Ursprungs 1Ur

ZUS der Spontaneıtät der Geisteswirkungen gelebt habe un daß Pneuma und Recht
Z7We]1 einander ausschließende Größen seıen, findet heute aum mehr Sympathie Und
mochte InNnan spater 1mM Anschlufß oll wenıgstens für die paulinischen Gemeinden

1m Gegensatz Zur Jerusalemer Gemeinde den Zwölferkreis ine eın arısma-
tische Verfassung postuliert haben 1 scheint sıch heute weithin auch außerhalb der
katholischen Theologie die Auffassung durchzusetzen, dafß 1n der Kirche Christi VO  3

Anfang die Vollmacht autoritatıver Lehre und Weıisung gab, diıe bei den Aposteln
lag ber diese den Aposteln (und iıhren „Nachfolgern“) zugesprochene Vollmacht tragt
VO  ; ıhrem rsprung und ihrem Wesen her Eıgenzüge, die siıch eutlich VO  3 der „Auto-
ritäit“ unterscheidet, Ww1e S1e 1m außerkirchlichen Raum rechtens verwaltet wird. Zu-
nächst einmal kommt S1e nıcht 1L1LUTr in jenem allgemeinen Sınn VO  3 oben und etztlich
von Gott, Ww1ıe VO  3 jeder geschöpflichen Autorität gilt, da Ja keine Befehlsgewalt
über Personen x1bt, wenn S1e nıcht „Von oben“ STAMMET. Sıe ISt vielmehr Teilnahme
der Vollmacht Jesu Christi; das heißt aber: S1e tragt das Stigma der erbarmenden
Herablassung des der Sünde willen Mensch gewordenen Gottes sıch Wo daher
dıe Ausübung dieser Gewalt 1n der Kirche nıchts mehr VO  3 dem Geheimnis der gren-
zenlosen Liebe Gottes in Christus ahnen ließe, hätte sS1e ihren rsprung Gewiß
kann diese Vollmacht dort, S1e auf sündige Verstockung und Widerstand stößt,
auch Vollmacht ZUuU Niederreißen und Z Ausstoßung des Bösen werden. ber selbst
dann mu{(ß noch dıe Sorge das ew1ge eıl des Getroftenen spuren sein.

Typisch 1st eın Text AUS einer Predigt des Johannes Gerson aut dem Konzil VO'  - Konstanz.
die kirchliche Verfassung als ideale Einheit VO' Monarchie, Arıstokratie und Timokratie (!) darlegt;
vgl Gıll, Konstanz, Basel, Florenz (Maınz 385

. Vgl Linton, Das Problem der Urkirche 1n der LECEUCGCTEN Forschung (Uppsala 157—-18972
Ebd 210—-212; vgl auch die Liıteratur Sohm und seiner These VO:  -} der fundamentalen egen-

sätzlichkeit VO'  3 Pneuma un! Institution.
Vgl Holl, Gesammelte Aufsätze I1 (Tübingen 4467
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Ebenso selbstverständlich iSt, da{fß diese Teilnahme der Christusvollmacht auf den
Bereich der Kiırche als der Gemeinschaft der Glaubenden beschränkt iSt. Nur weıl durch
die geschichtliche Entwicklung seit den Tagen Konstantıns Kirche und Staat 1n ıne
CNSC Symbiose sınd, daß beide ZU dem einen Gebilde der „Christenheit“
zusammenflossen, 1n der die Staatsgewalt siıch ZUr Dienerin des kırchlichen Interesses
(oder auch umgekehrt) machte, konnte die unselige Vorstellung entstehen, als habe der
apst kraft der ıhm VO  - Christus übertragenen Vollmacht auch 1mM „weltlichen“ Bereich

befehlen. Wır kennen alle die schmerzlichen Auswirkungen dieser Lehre und Prazxıs,
denen WIr noch heute tragen haben

Wichtiger 1st eın drittes: Die 1im Namen Christi VO  3 der Kirche und den „AÄmts-
waltern“ iın ihr auszuübende Gewalt schaftt ZW ar iıne Ausgliederung 1ın „lehrende“
und „hörende“ Kirche, aber diese Gegenüberstellung 1St nıcht das rımäre und etztlich
Entscheidende. Sıe ine radikale und tundamentale Gleichheit aller Christgläu-
bıgen OFraus, die auch durch die Existenz VvVon Hoheitsträgern nıcht aufgehoben wird.
Um dies verdeutlichen, mussen WIr eın weni1g ausführlicher werden, weil Vvon ier-
her bereits manche zeıtgenössische Forderungen un Schlagworte „entschärft“ werden 1

Gleichheit und Ungleichheit

Es äßt sıch nıcht bestreiten, dafß das kirchliche Denken allzulange 1n einer reichlich
undifterenzierten Weıse die Kirche als Gemeinschaft Ungleicher gesehen hat Mochte
auch 1ın der Botschaft des Paulus die Aufhebung aller trennenden Schranken verkündet
worden sein und mochte die Urgemeinde sıch noch ausdrücklich als Bruderschaft
verstanden haben, all das hinderte nicht, daß das Gegenüber Von Klerus und Laien, VO  -

Hierarchie und Kirchenvolk immer stärker die Optik beherrschte. Dıie Gläubigen
wurden in dıe verschiedenen „Range” und „Ordnungen“ aufgeteilt, die sehr bald die
Unbefangenheit des mitbrüderlichen Zueinanders aufhoben. Bereıits bei Pseudo-Diony-
S1US, dem großen Unbekannten des Jahrhunderts, dessen Schriften 1in nachhaltigster
Weıise die Theologie und Frömmigkeit VOon Ost un West bestimmt haben, wırd dıe
Kirche 1in die beiden hierarchischen Gruppen eingeteilt: autf der einen Seıite steht die
„Ordnung“ der „perficientes“ Bischöfe, Priester, Diakone auf der anderen die
„Ordnung“ der „perficiendi“ Mönche, Laıen un Katechumenen 1 ”  1€ damıt CRl
bene Ordnung 1St unumkehrbar: 1Ur der Gruppe der perficientes kommt tätıge kti-
vität Z während den perficiendi allein die Haltung des Empfangenden zukommt.“

11 Für das Nachfolgende vgl Grillmeier, Wandernde Kirche und werdende Weltr (Köln 45
Dionys. Areopag., Kirchliche Hierarchie Kap U. BK V 1621782 Trotz ıhrer großen Bedeu-

tung tür die Ekklesiologie 1St dieser Aspekt der areopagitischen Theologie noch recht wen1g erarbeitet.
Ratzınger, Der Einfludß des Bettelordensstreites aut die Entwicklung der Lehre VO' päpstlichen

Universalprimat, 1n ! Festschrift Schmaus (München 706
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Dieses Modell wurde 1mM Hohen Miıttelalter weiıter entwickelt un abgewandelt. So5
unterscheidet der berühmte Kanonist Gratıian (12 Jahrhundert) ausdrücklich Z7wWwel
Klassen VO  3 Christen: „Da sınd auf der einen Seıte jene, die für das göttliche Amt be-
stimmt sınd, die dem Gebet und der Betrachtung hingegeben sınd, und denen geziemt,
sıch VO  - jeglichem weltlichen Treiben fernzuhalten: Es sınd dıe Kleriker und die Gott-
geweihten und Auserwählten. Sıe alle hat sıch (jott den Seinen erwählt Dıie
Zz7weiıte Art VO  / Christen sınd die Laıen. 20S heißt nämlich olk Diesen 1St erlaubt,
zeıitliche Dınge besitzen, aber (nıcht S1e als Selbstzweck genießen, sondern)
S1e als Miıttel ZU etzten Ziel gebrauchen Diesen 1St auch DESTALLET, ine Pau

nehmen, das Land bestellen, das Rıchteramt auszuüben, Prozesse führen,
Opfter auf den Altar F legen und den Zehnten zahlen. Auft diese Weiıse können auch
S1e das el finden, WenNnNn sS$1e bei all dem die Laster meıden und Wohltaten erweısen.“

Hıer 1St also iıne radıkale Trennungslınie 7zwischen den beiden Gruppen in der Kirche
SEeEZOSCNH, wobei das Entscheidende darın sehen 1St, da{ß dıe Kleriker nıcht 11LUTr als
Träger bestimmter Dienste innerhal der Gemeinde gesehen werden, sondern arüber
hinaus als die besseren und vollkommeneren Christen erscheinen (weshalb ihnen auch
die Mönche zugeordnet werden, dıe be1 Dıonysıus Zur zweıten Gruppe zählten). Die
Laıien dagegen werden aut einen minderen Platz der Christlichkeit verwıesen. Dıe
gleiche Einstellung drückt sıch bei anderen Theologen des Mittelalters dadurch Aaus,
daß sıe dıe AUS dem Neuen Testament und der Vätertheologie stammende Unterschei-
dung zwischen dem „geistlichen“ und dem „fleischlichen“ Israel, MIt der INa  >; einst das
an christliche olk (das „geistliche Israel“) dem jüdischen olk („Israel dem Fleische
nach“) entgegenstellte, nunmehr aut die beiden Gruppen innerhalb eiın und derselben
Kırche anwandten: Jetzt 1St der Klerus das „geistliche“, dıe La1ien siınd das „fleischliıche“
Israel 1 Dem entspricht die Tatsache, daß INa  ; sıch mehr und mehr daran gewöhnte,
die Bezeichnung „geistlich‘ MmMI1t der einst Paulus jeden Getauften bezeichnet hatte, für
dıe Kleriker und Mönche reserviıeren 1

Diese Unterscheidung VO wel Klassen innerhal der Kirche hat sich durch dıe Jahr-
hunderte gehalten. Zahllose Institutionen, Bräuche und Vorschriften rieten sS1e ımmer
wıeder 1Ns Bewußtsein: diıe auliche Anlage der Kirchen mi1ıt dem stark unterstri  enen
Priesterchor und dem Lettner, der das Kirchenvolk zurückzuweisen schien, die Weıse der
Liturgiefeier (ich erinnere 1Ur das eingangs geschilderte Erlebnis in Parıs), die viel-
tachen Privilegien der Kleriker und vieles andere mehr. Keın Wunder also, wenn noch
apst Gregor X V (1831—1846) schrieb: „Niemandem kann unbekannt se1n, dafß
die Kirche ıne ungleiche Gesellschaft ISt, 1ın der Gott die einen Z Herrschen und dıe
anderen ZU Dienen bestimmt hat Dıiese siınd dıe Laıien, jene die Kleriker.“ Im glei-

ratıan D 187, 884
Darauft WEeISt Ratzınger, Ekklesiologıe Il Nachschrift der Vorlesungen des 55 hın
Vgl Küng, Dıe Kirche (Freiburg 453
Zitiert bei Klostermann, Desiderate ZUr Retorm des Laienrechtes, 1ın Theol.-prakt. Quartal-

schrift 115 (1967) 334—348, 1er 341
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chen Sınn schrieb Begınn unseIrTcsS Jahrhunderts 1US „Nur das Kollegium der
Hırten hat das echt un! die Autorität, lenken und tühren Die Masse hat keın
anderes Recht, als sıch führen lassen und als tolgsame Herde iıhren Hırten fol-
gen Wen soll da überraschen, dafß 1m Entwurt für die Kirchenkonstitution des
Ersten Vatikanischen Konzıils der Satz lesen W A ”  1e€ Kırche Christi ist keine (ze-
meinschaft VO  3 Gleichen, 1n der alle Gläubige dieselben Rechte esäßen. Sıie 1St 1ne
Gesellschaft VO  - Ungleichen, und das nıcht NUr, weıl in ihr Kleriker und La1ı1en 1bt,
sondern VOT allem deshalb, weıl in der Kirche ine VO  3 Gott verliehene Vollmacht
x1bt, die den eiınen zu Heıiligen, Lehren und Leıiten gegeben ISt, den anderen dagegen
nıcht.

Um wichtiger 1St, daß dıe VO' Z weiten Vatikanischen Konzil verabschiedete Dog-
matische Konstitution über die Kirche 1m Kapitel (Nr 32) ZUT biblisch-urkirchlichen
Lehre VO  - der radikalen Gleichheit aller Getauften zurückkehrt. Unter ausdrücklicher
Berufung auf die bekannte Paulusstelle: „Eın Herr, eın Glaube, ine Taute“ (Eph 4,
lehrt das Konzzil: „Gemeinsam 1st die Würde der Glieder auf Grund ihrer Wiedergeburt
in Christus, gemeinsam 1Sst diıe Gnade der Kindschaft, gemeinsam dıe Berufung AA oll-
kommenheit, eines 1st das Heıl, ine die Hoffnung und ungeteilt dıe Liebe Es 1St also
1in Christus und in der Kirche keine Ungleichheit aut Grund VO  “ Rasse und Volkszu-
gehörigkeit, sozialer Stellung und Geschlecht Wenn nıcht alle denselben Weg
gehen, sind doch alle ZuUur Heiligkeit berufen un haben den gleichen Glauben erlangt
1n Gottes Gerechtigkeit. Wenn auch einıge nach Cottes Willen als Lehrer, Ausspender
der Geheimnisse und als Hırten für dıe anderen bestellt sınd, waltet doch nNnier allen
ine wahre Gleichheit 1n der allen Gläubigen gemeinsamen Würde un Tätigkeit ZU

Aufbau des Leibes Christi Wıe die Laıen Christus Z Bruder haben, der, W1e-
ohl der Herr aller, gekommen 1St, dienen und nıcht edient werden,
haben s1ie auch die geweihten Amtsträger Brüdern, die in Christi Autorität die Fa-
milıe Gottes durch Lehre, Heıligung und Leıitung weiden.“

Amt und Gemeinde

Alles Reden VO  3 Amt und Autorität 1n der Kirche muß also aut der Basıs dieser
vorausgesetzZtien Gleichheit aller geschehen. ber WEeNnNn diese Basıs festgehalten iSt,
dann können und mussen WIr uns daran erinnern lassen, daß 1n der Kirche eın :40)
ZESCLIZLTLES un: VO Heıiligen Geıist geleitetes Amt 1bt, wıe schon die Apostelgeschichte
eindrucksvoll bezeugt Apg 20 28) Diesem kommt, wWEeNn WIr die biblischen Zeugnisse
nıcht „verfremden“ wollen, wirkliche Lehr- und Leitungsvollmacht ZU; hat Autorität
un Vollmacht VO  '3 Gott her Dıiese Autorität 1St unlieb das manchen Ohren klın-

Vgl. Klostermann
Vgl Neuner-Roos, Der Glaube der Kirche 1n den Urkunden der Lehrverkündigung, Nr 369
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SCH mMag instiıtujlerte Autorität A Sıe STamMMtTt aber nıcht Aaus einer Beauftragung oder
Machtübertragung VO:  - seıten der Gemeıinde W as nıcht ausschließt, daß die Gemeinden
bei der Nominierung der Amtsträger beteiligt werden. Die Vollmacht Lehre und
Leitung wırd dem Erwählten durch eın VO  - Christus eingesetztes Sakrament mitgeteilt.
Demgemäß repräsentiert der Bıschof nıcht 1Ur die Gemeinde VOL Gott, sondern VOor
allem den erhöhten Herrn VOor der Gemeıinde, iın dessen Namen spricht und entschei-
det Dieser Gedanke der Christusrepräsentanz durch den kirchlichen Amtsträger hat
auch heute noch seine Aktualıität und Verbindlichkeit auch wWenn WIr mehr als rühere
Generationen darauf achten, daß dieses Prinzıp seine unüberschreitbaren Grenzen hat
Denn Christusrepräsentanz ISt nıcht dasselbe W 1e Identifikation mMiıt dem Herrn. So
W1e Christus der NgCn Verbindung, die MIt der Kıirche eingegangen 1st ihr
aupt und sS1e seın Leib dennoch ıhr gegenübersteht und keineswegs mMit ihr iıdentisch
1St, bleibt dieser Unterschied und dieses Gegenüber auch zwiıschen Christus dem
Herrn und den Menschen, denen VO  ; seiner Gewalt mitteılt. Für leichtfertigen
Triumphalismus 1St j1er wahrhaftig kein Raum.

Wiewohl das Amt innerhalb und Zu Dienst und Nutzen der Kırche und des
Kirchenvolks verwaltet wırd, 1St seıine Autorität nıcht VO  3 Gnaden der Gemeıinde. Dıie
Gemeinde ISt daher auch keine dem Amt übergeordnete Instanz, die über seine kte
sofern s1e 1mM Bereich der Jegalen Zuständigkeit bleiben richten und urteilen
hätte. Das bedeutet aber nicht, dafß dem Kirchenvolk 1ne kritische Miıtarbeit und MUN-  Li4£
dige Miıtverantwortung verwehrt ware WwI1e auch DPetrus sıch gefallen lassen mußte,
da{fß dıe Brüder ıh über sein Vorgehen bei der Taufe des Heıden Cornelius kritisch
befragten Apg 11 1—18) Selbst gegenüber den mi1ıt dem Anspruch auf Untehlbarkeit
vorgetragenen Lehrentscheidungen der Konzıile oder des Papstes xibt ein vielfaches
Mıtsprache- und Eınspracherecht der Gemeinde VOrausgseSsetZt, daß nıcht der Anspruch
erhoben wird, 1ne dem Amt übergeordnete kirchliche nNnstanz errichten. Auch die
untehlbaren Lehrvorlagen stehen der Frage der Opportunıität (ist Ortun,
dıesen Lehrpunkt in dieser geschichtlichen Konstellation dogmatisieren?) diese
ÖOpportunıität fälle aber nıcht selbst dıe Unfehlbarkeitsvollmacht: kann daher
durchaus se1n, dafß sıch eın Konzıl oder eın apst VO  ; dem Gottesvolk der mangelnden
Klugheit und Umsicht bei der Definition einer Lehre zeihen lassen müussen, ohne daß
S1e mM1t Berufung auf die iıhnen ZUSESARTE Lehrvollmacht einen solchen Vorwurf lımine
abweisen könnten. Desgleichen stehen alle Lehrentscheide der rage, ob für die
angezielte Sache der Ooptimale Ausdruck gefunden wurde. Dıie Glaubensdefinitionen
tallen nıcht fix und fertig VO Hımmael: S1€e sınd kein Ergebnis göttlıcher Inspiration E
Sıe tragen alle Mängel und Unzulänglichkeiten menschlicher Formulierungen sıch

(} Gewiß soll dıe „instituierte“ Autorität durch die „persönliche“ bzw. „moraliısche“ Autorität bewährt
und gestützt werden, daß S1C sıch aut die Dauer hne sıe ıcht behaupten kann. ber daraus folgt nicht,
daß dıe beiden Größen ormell ineiınandertallen.

»21 Vgl Bacht, Sınd die Lehrentscheidungen der COkumen. Konzilien göttlich inspiriert?, 1n Catho-
lıca 13 (1959) 128—-139
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Darum bieten s1e breiten Raum kritischer Diskussion VOTLT WwWI1e nach der Definition.
An dieser Diskussion kann und soll sıch das an Kirchenvolk beteiligen, und nach
Ausweıs der Dogmengeschichte hat dies seıt eh und Je ber auch das Lehramt
kann und MUu den ıhm aufgegebenen Beıitrag ZuUur Sıcherung des Glaubensguts leisten,
indem 1n stetem Dialog mi1t dem Kirchenvolk und MIt dem dort ebendi-
gCHh Glaubensbewußtsein seın höchstes Schiedsrichteramt ausübt. Wer das ıcht All!

kennt, müßte konsequenterweıse bestreiten, daß überhaupt eın unfehlbares Lehramt
1in der Kirche zibt.

1e]1 breiteren Raum der Mitsprache und Einsprache hat das Kirchenvolk Naturge-
mäß bei den Aussagen des „authentischen Lehramts“. Damiıt 1St die Gesamtheit jener
Lehrakte gemeıint, 1in denen apst oder Konzıil WAar kraft der ıhnen gegebenen Lehr-
vollmacht sprechen, aber nıcht den Anspruch erheben, dıe betreffende rage definitiv
und (nach dem Wahrheitsgehalt, nıicht nach der Adäquatheit der Formulierung) unüber-
holbar entscheiden S Nach allgemeıner katholischer Lehre schuldet der Gläubige
solchen Lehrvorlagen einen wirklichen und innerlıchen, aber keineswegs absoluten,
unbedingten Akt der Zustimmung. Da dıe A Annahme vorgelegte Lehre nıcht schlech-
terdings jense1ts aller Irrtumsmöglichkeiten liegt, kann auch die Zustimmung NUur be-
dıingt se1n: Der Gläubige macht sıch die Lehre dem Vorbehalt eıgen, dafß nıcht
eın späateres, anderslautendes Urteil des Lehramts oder dıe eıgene Sacheinsicht ine
solche Zustimmung verbietet. Es dürfte nıcht unwichtig se1n, daran erinnern, daß
diese Überlegungen nıcht erst 1mM Hınblick auf die Enzyklika Pauls VI „Humanae
vıitae“ tormuliert wurden. Sıe längst vorher mehr oder miıinder Gemeinbesitz
der Theologen. Bedauerlich 1St NUur, da{fß diese Dınge sehr 1m Gesprächsraum der
Fachtheologen lieben und nıcht mMi1t der notwendıgen Deutlichkeit und Verständlich-
keit in die allgemeine Verkündigung kamen.

Grenzen kırchlicher Autorität: Der Ruf nach „Demokratisierung“

Gerade wenn 1n solcher Weıse die Realıtät echter Autorität in der Kirche Zur Geltung
gebracht ISt, hat seine Dringlichkeit, VO  > den Grenzen dieser Autorität sprechen.
Schon 1m allgemeın menschlichen Bereich gilt Autorıität und freje Miıtverantwortung
sınd einander ergänzende Größen. Autorität, die dıe Freiheit der „Untergebenen“ Nnı  cht
respektiert, 1St Tyrannel; Freiheıit, dıe die vorgegebene Autorıität nıcht achtet, 1St Anar-
chie Zweifelsohne wırd Je nach den Zeitumständen VONn den beiden Elementen „Frei-
heit“ und „Autorıität“ bald das eine, bald das andere stärker 1mM Vordergrund stehen.
ber allen Zeıiten bleibt aufgegeben, sıch 188988! eın gesundes Gleichgewicht beider Ele-

Vgl Schüller, Bemerkungen ZUr authentischen Verkündigung des kirchlichen Lehramtes, in
Theologie un! Philosophie (1967) 534—-551, U die Oort beigezogene Literatur.
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emühen. ber diese allgemeinmenschlichen Forderungen und Zielsetzungen

hinaus muß 1m kirchlichen Bereich die Eigenart der Zuordnung der einzelnen dıe Kirche
konstituierenden „Größen“ Zzu Tragen kommen. Allzu lange hat INa  - die kırchlichen
Verfassungsprobleme kurzhin nach dem Modell bürgerlicher Rechtsverhältnisse behan-
delt. Dabej hat INan übersehen, da{fß auch die Verfassung der Kırche MI1t 1n ihr über-
natürliches Geheimnis hineingehört. Das hat ZUuUr Folge, da{fß keineswegs ausgemacht
iSt, da{fßß für die innerkirchlichen Ordnungen und Beziehungen gleichwertige Analogien
1m Bereich natürlicher Vergesellschaftung geben muß Anders gesagt: darf uns nıcht
wundern, wenn WIr eLtw2 für das Verhältnis wechselseitiger Angewiesenheit, W1e
etwa2 zwischen dem Gottesvolk als Ganzem und der Hierarchie, oder 7zwischen dem

das Papstamt vereinten Bıschofskollegium un! dem apst als aupt dıeses Kolle-
Z1UMS obwaltet, 1m natürlıchen Bereich keine echten Analogien vorweısen können A

Dabei 15t zuzugeben, daß bis ZuU Vorabend des Zweıten Vatikanums 1mM katholisch-
kırchlichen Raum der Akrzent eindeutig auf der Seite der Autorität lag. Die Ausklam-
INCIUNS der freien Miıtverantwortung der Laıien WAar nachgerade ine solche Selbstver-
ständlichkeit geworden, da{fß der Ruf nach „Demokratisierung“, der 1U  3 VO  - allen Se1-
ten erhoben wird, als revolutionÄäre Neuerung erscheint. In Wirklichkeit 1St vıeles, viel-
leicht das meiste, W as INa  =) nunmehr postuliert, 1Ur ıne Rückkehr Zzu Lebensstil
der Frühkirche. Schaut INnan VO  - dem Bıld des Gemeindelebens, w1ıe die Paulusbriefe
schildern und w1ıe siıch auch 1n den ersten nachapostolischen Jahrhunderten noch be-
kundet, auf die innerkirchliche Sıtuation 7zwischen dem Ersten un Zweiten Vatıkanum,
kommt INnan AUusSs dem Staunen NI  cht heraus. Ehemals alle Gemeindeglieder
allen Vorgängen des kırchlichen Lebens aktıv beteiligt nıcht NUur der Wahl der
Priester und Bischöfe, sondern auch der Wiederaufnahme der Büßer un: der theo-
logischen Diskussion bis hın den subtilsten Fragen. Wıe sehr 1St doch 1n der nach-
folgenden Zeıt, zumal selit dem Begiınn des Zzweıten Jahrtausends, der Freiheits- und
Aktivitätsraum des Kirchenvolks eingeengt worden! Das Ende WAar jene gefährliche
und lihmende Zweiteilung der Kirche, VO  3 der WIr ben sprachen, un Jjene Reduktion
der Laıien auf die Rolle passıver Seelsorgsobjekte für den Klerus, WwI1e WIr S1e alle erlebt
haben

Im Rückspiege] der Geschichte gesehen, 1St schwer begreifen, aru nıcht
wenigstens das mächtige Drängen nach evangelischer Freiheit, w1e se1t den Tagen
der Reformatoren durch dıe Welt Z1Ng, einer innerkirchlichen Neueinschätzung
der freien Mıtverantwortung der Laien geführt hat Statt dessen zeıgt die nachtriden-
tinische Kirche bekanntlich einen wachsenden Argwohn gegenüber allen Freiheits-
ansprüchen Von 1, Es INas den Hıstorikern überlassen leiben, klären, Ww1e weıt
dahinter der FEinflufß des monastıischen Vollkommenheitsideals steht, für das dıe Hın-
vyabe der eigenen Freiheit 1mM Gehorsamsgelübde ıne selbstverständliche Forderung WAar.

Vgl arl Rahner, ber das 1US divinum des Episkopats, 1n ! Rahner-Ratzinger, Episkopat un
Priımat (Freiburg 7091
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Tatsache i1st jedenfalls, da{fß die amtliche Kırche auf die Forderung der bürgerlichen
Freiheiten, wıe S1e se1it den Tagen der Französischen Revolution immer stürmischer -
hoben wurde, MIiIt unverkennbarer Härte reaglierte. Sicherlich 1St richtig, daß im
Liberalismus des und Jahrhunderts, der sıch ZUu militanten Vorkämpfer dieser
Freiheiten machte, diese Forderung mMi1t einem unchristlichen Verständnis der mensch-
lichen Exıstenz und der soz1alen Ordnung verbunden WAar. Gleichwohl bleibt schwer

verstehen, aru INa  - damals kirchlicherseits nıcht besser unterscheiden wufßte
7zwischen legitimem Anspruch und zeitbedingter Verzerrung oder Überziehung dieses
Anspruchs.

Zur Klärung der Begrifte

Seıt dem Konzıl 1St der Ruf nach einer demokratischen Neugestaltung des kirchlichen
Lebens DA Tagesparole geworden. Mır 11 scheinen, daß der eıt iSt, ine grund-
sätzliche Klärung der Begrifte betreiben. Wır sollten endlich begreifen, daß 1rre-
führend und gefährlich ISt, wWenNnn die sıch berechtigten Retormwünsche dem
Schlagwort „Demokratisierung“ vo  en werden. Und dıes Au Wwel Gründen. Eın-
mal deswegen, weil WIr u1l5 der Getfahr ausSSetzZen, sachfremde, us dem Bereich des
sozial-politischen Denkens stammende Kategorien auf die Kirche anzuwenden. Wır
haben uns seIit langem ımmer wıieder dagegen gewehrt, die 1mM Papsttum gipfelnde Kır-
chenstruktur als Monarchie anzusprechen mochten auch bisweilen die Päpste selbst
diese Nomenklatur 1n Anspruch nehmen. Denn die Päpste siınd keine allgewaltigen,
1Ur iıhrem eigenen Gewissen verantwortlichen Potentaten. Sıe können nıemals SagenN;:
Die Kirche bın ıch S1e sınd und leiben die vorgegebenen Strukturen der Kirche
yebunden. In gleicher Weise würde 1U  - die unbedachte Eintragung der Kategorie des
Demokratischen die Kirche verfremden cehr auch die Forderung nach Mıtverant-
wortung, Information und Kooperatıon iıhr echt hat Gerade weiıl WIr heute eın
wacheres Verständnıiıs für die Geschichtlichkeit als unabdingbares Moment kirchlicher
Exıistenz haben, dürfen WIr nıcht das, W as zufällig uUunNnserer gegenwärtigen Generatıon
besonders Herzen lıegt, 78 absoluten Norm kırchlichen Wesens machen.

Andererseits sollten WIr dıesen 5 Jargon. uns deshalb verbieten, weıl 1n die Grund-
yerfassung der Kirche Elemente und Kräfte hineingegeben sınd, die das dem
Leıitbild der „Demokratisierung“ Angesprochene viel wirkungsvoller und echter ent-

halten. Wo INanl die Kirche unbesehen nach dem Muster politischer Gebilde verstehen
un: behandeln sucht als Monarchıie, Oligarchie oder als Demokratie dort VeL_r-

tällt IN  3 immer wieder der irrıgen Meınung, die Kirche se1 eın „einliniges“ Gebilde,
das Von dem jeweıligen Grundansatz aus widerspruchslos autzubauen un abzuleiten
ware. In Wirklichkeit 1St die Kirche ein durch und durch dialektisches Gebilde, 1n wel-
chem einander eNtTgSEZSCNYESCETZLTE Faktoren und Kräifte einer Einheit zusammengebun-
den sınd, deren harmonisches Funktionieren etztlich nıcht VO Menschlich-Soziologi-
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schen her begreiten ISt: sondern 1LUFr VO  3 der räasenz des Gottesgeistes in ıhr2 Das
soll 1M folgenden dreı Beispielen verdeutlicht werden.

Wiıe immer INan über die konkrete Entwicklung und Ausgestaltung der Kırche als
Institution urteilt un WIie sechr INan sıch Entartungen und Mißbrauch der kirch-
liıchen Gewalt in Kritik und Protest ZUur Wehr setzen Mas, Aäßt sıch nıcht bestreiten,
daß in der Kirche VO  — Anfang Träger geistlicher Vollmacht gegeben hat VWer sıch
7AehE „Apostolizität“ der Kirche bekennt, kommt diese Konsequenz nıcht herum.
Es hat ıcht Versuchen gefehlt, die Autorıität der Apostel einer bloß „moralı-
schen“ Überlegenheit der Erstzeugen und der „Männer der ersten Stunde“ herunterzu-
spielen. ber wenn Man, sıch eiınen einzelnen Text klammern, das (Gesamt-
ZEUgNIS des Neuen Testaments überprüft, äßt sıch nıcht bezweifeln, daß dıe Apostel
1n der nachösterlichen Gemeinde mehr als „Primı ınter Dares”. Ihr Wort und
iıhre Weıisung galten und etizten sich durch Von diesem apostolischen Amt her 1st die
auf den Aposteln gegründete Kirche ur alle Zeıten auch „Kırche des AÄmts nıcht NUr

Liebesbund, sondern auch „Rechtskirche“. ber dieselbe Kirche 1st VO  - ihrem Anfang
un rsprung her auch Kirche des Charismas, der SpONTtanen Geistwirkungen. Dıie
Gegenwart des Pneumas in der Urgemeinde 1St überwältigend bezeugt, dafß die
Theorie aufgestellt werden konnte, die Anfänge der Kırche sel]en ausschließlich ıer

suchen, un: erst MIiIt dem „Erkalten des Geistes“ habe sıch die Amts-und Rechts-
struktur entwickelt.

Beıides, Institution und Charısma, echt und Pneuma, gehört 1in das Grundgefüge
der Kırche hinein. Den Trägern des Amts gilt diıe Aufforderung, die Geister nNntier-

scheiden, ob S1e AUuUS (sott sind. Die Charismatiker werden darauf hingewiesen, daß
alle Geistesgaben „ ZUum Dienst“ und „ZUr Auferbauung des Leibes Christi“ gegeben
siınd. Auf der anderen Seıite richtet sıch die Amtsträger in der Kirche die Warnung,
„den Gelst nıcht auszulöschen“, während die Geistträger gemahnt werden, die Ordnung
in der Gemeinde nıcht gefährden, „denn Gott 1St nıcht ein Gott der Unordnung, SOIM-

dern des Friedens“ Kor 14, 33) Amt und Pneuma in ıhrem unvermeiıdlichen Anta-
ZON1ISMUS gehören somıt AAn Grundbestand der Kirche Keınes VO  $ beiden 1st auf das
andere zurückführbar, keines darf das andere verdrängen oder ZU Schweigen bringen.
In iıhrem spannungsreichen Zusammenspiel garantıeren sS1e der Kirche aut dem Gang
durch die Jahrhunderte, dafß weder Institution und echt S1e 1ın STATTE Unbeweglichkeıit
führen, noch die Unberechenbarkeit des Charismas s1e VO  3 einem Abenteuer 1Ns andere
sturzt Z

Sobald heutzutage das Wort Hierarchie fällt, weckt ıntensıven Widerspruch, weıl
MNan damıt die Vorstellung einer einlinıgen Befehl-Gehorsamstruktur verbindet: Dıe
Hierarchie 1St das Prinzıp der Aktiviıtät und Inıtiatıve, während das Kirchenvolk das
passıyv-vernehmende Prinzıp darstellt. Daß die Prazxıs, die Weıse, wıe die Amts-

Ahnliche Überlegungen bietet Dombois, Der Kampft das Kirchenrecht, 1ın Asmussen-Stählin,
Die Katholizıtät der Kirche (Stuttgart 297%.

Vgl azu Rahner, Das Dynamische 1n der Kirche (Freiburg 61—73
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trager ıhre Gewalt gebraucht haben, Nur oft und lange dieser Vorstellung ent-

sprach, kann nıcht bestritten werden: aber damit 1St die Legitimität solchen Verhaltens
nıcht erwıesen. In Wirklichkeit stellt die Reduktion der Beziehung 7zwischen Hierarchie
und Kıiırchenvolk aut dıe Relation Betehl-Gehorsam ine ungerechtfertigte Verkürzung
un Simplifizierung der wirklichen Lage dar Das Kirchenvolk, SCHNAUCI ZESART, diıe
Gesamtheit der Gläubigen noch vorgängıg der Scheidung VO  w} Klerus und Laien,
1St keineswegs 1Ur das rezeptive Element 1ın der Kirche, hat auch ine aktiv-produk-
tive Funktion. So richtig iSt, daß 1n Fragen des Glaubens nıcht eintach nach den
demokratischen Spielregeln der Mehrheitsentscheidung vorangegangen werden kann,

darf umgekehrt bei der Bewahrung, Tradierung un Aktualisierung des Oftenba-
rungSguts die aktıve Rolle des Gottesvolks nıcht übersehen werden. Was bliebe
VO' der Aussage des Zweıten Vatikanums, das in der Kırchenkonstitution (Kap
ausdrücklich davon spricht, daß das olk Gottes 1n seiner Gesamtheit der primäre Teil-
haber dreitachen Amt Christi ist, da{fß somıt auch seinem Prophetenamt teilhat
un dies S daß ıhm ıne wirkliche Untehlbarkeit im Glauben zukommt? Diese Un-
tehlbarkeit gründet aber keineswegs 1Ur darın, da{fß sıch den Weısungen der Hıerar-
chıie unterwerien hat, sondern VOT allem darın, daß ıhm der Heılige Geıist
un zugeteilt 1st 2 Tatsächlich spielt der „SCNSUS er consensus“ der Gläubigen iın der
wiıirklichen Geschichte der Glaubens- und Lehrentwicklung ine unübersehbare Rolle
Noch 1US XII hat 1in der Konstitution, ın der dıe Leibliche Aufnahme Marıens in
den Himmel als ogma verkündete, ausdrücklich darauft hingewiesen ?7, Ebenso be-
zeichnend 1St;, dafß 1m vorıgen Jahrhundert Newman VO  =; seınem ultramontanen
englischen Episkopat heftigst angegriften wurde, als 1n einem erühmt gewordenen
Artikel 1mM „Rambler“ diese Lehre vorzutragen 2i

Es 1St also eine unsachliche Vereinfachung der ınge, WeNn in  - behauptet, für dıe
Reinerhaltung und Entfaltung des Offtenbarungsguts se1 1Ur die Hierarchie zuständig;
ebenso falsch 1St C5S, wollte INanll die Rolle des Kirchenvolks in solcher Weıse isolieren
un hochspielen, daß das hierarchische Amt 1Ur das regıstrıeren hat, W as UVO das
Plazet des Kirchenvolks tand Vielmehr esteht hier ein Verhältnis wechselseitiger Be-
zogenheit und Abhängigkeit, das sıch unmöglich aut 1ıne glatte Formel bringen äßt
und dessen reibungsloses Funktionieren NUur durch die Präsenz des Heiligen Geistes 1n
der Kirche sichergestellt 1ISt.

Im Licht dieser Überlegungen scheint M1ır daher die „Erklärung der deutschen Bı-
schöte“ VO Jahresende 1968 1im Abschnitt über dıe „Grenzen der Demokratisierung“
unzulänglich, weil hinter den Aussagen des Zweıten Vatikanums zurückbleibend. Gewiß
haben die Bischöfe recht, wWwWenn S1e einen bestimmten TIypus von Mitspracherecht der

Kirchenkonstitution Kap Z Nr. 12 ..  j€ esamtheıt der Gläubigen, welche die Salbung VO  . dem
Heıligen haben Jo Z Z annn 1m GClauben nicht ırren.“

Pıus ULT, „Munificentissimus Deus“ AAS 47 (1950) 767
Dazu vgl Guitton, Mitbürgen der Wahrheit. Das Zeugnis der Laıien 1n Fragen der Glaubenslehre
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„hörenden Kirche“, nämlich insoweılt sıch dahinter iıne unbillige Übertragung demo-
kratischer Willensbildung 1n den kirchlichen Bereich verbirgt, ablehnen. ber WenNnNn s1e
beifügen, daß in Fragen des Glaubens, der sittlichen Normen und des sakramentalen
Lebens „das kirchliche Amt allein dem Herrn 1m Glaubensgehorsam verpflichtet ist
dann drückt sıch 1in dem „allein“ wıeder jene Isolierung des Amts VO Kirchenvolk als
ZanNnzCmMm Aaus, die das Konzıl gerade überwinden wollte.

och eın drıttes Beispiel einer derartıgen analogielosen Verschränkung VO  - WEe1l
kirchlichen Strukturprinziıpien se1 gENANNT: dıe Funktion des den apst geeinten
Bischofskollegiums. Es 1St eindeutig definierte Lehre, dafß der apst den „vollen, unmı1t-
telbaren, ordentlichen und allgemeinen episkopalen Jurisdiktionsprimat über die NZ!
Kıirche und jedes ihrer Glieder und Teıle, einschliefßlich der Bischöfe“ (als einzelner)
besitzt Zugleich aber gilt auch der andere Satz, daß „dıe Bischöte nıcht bloße Werk-
ZCUSC des Papstes, nıcht päpstliche Beamte ohne eıgene Verantwortlichkeit sınd, sondern
VO Heıilıgen Geist ZESETZT un die Stelle der Apostel sind, als wahre
Hırten die iıhnen anvertrautfen Herden weıden und regieren“ $ Hıer siınd also
we1l Tatbestände gegeben, deren Vereinbarkeit alles andere als selbstverständlich 1sSt
Mırt echt emerkt Rahner azu „Eın solcher Zustand, der für ıne irdische KöÖör-
perschaft auf die Dauer zerstörend ware, entspringt sachlich Aaus dem einmaligen Ver-
hältnis zwischen dem (3anzen und seınen Teılen, wıe NuUT iın der Kirche gegeben iSt,
und kann geschichtlıch und rechtlich durchgehalten werden, weil ein absoluter Konflikt
zwischen den beiden sıch verschränkenden Teilmomenten des kırchlichen Führungs-
grem1ums oder 1ne absolute Ausschaltung des einen durch das andere Moment verhin-
dert wırd durch ine überrechtliche Instanz, den Beistand des Geıistes: die Verfassung
der Kirche 1St wesentlich VO' Überinstitutionellen, der Nomos VO Pneuma,
das sich in jenen adäquat weder übersetzen annn noch will.“ 31 So W 1€e sich demgemäß
1ıne Eiınengung der kırchlichen Verfassung 1mM Sınn eıner Monarchie oder Oligarchie
verbietet, sollte INan auch davon absehen, 1n alscher Nachgiebigkeit den e1it-
geist ungeschützt VO  - der Demokratisierung der Kirche reden. Man verkürzt
damıt 198558 dıe wirkliche Fülle des Mysteriums, das die Kirche 1St.

Vgl Rahner, 1n ! Rahner-Ratzınger, Episkopat 61
S50 die VO'  - Pıus ausdrücklich approbierte Ntwort des deutschen Episkopats auf die bekannte

Circular-Depesche Bismarcks (Denzinger-Schönmetzer, Nr. 3112-3116).
31 Rahner /5
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